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Der Gegensatz von Form und Inhalt, von dem im letzten Eintrag die Rede war,
hängt eng mit dem Begriffspaar abstrakt und konkret zusammen. Inhalte müssen
eine Form annehmen, um transportierbar zu werden. Damit werden sie von
konkreten Situationen abstrahiert.

Nur unmittelbares Erleben ist konkret. Das Erleben ereignet sich in einer Situation,
das heißt, in einer mehr oder weniger einmaligen Konstellation von Leib und
Materie, Raum und Zeit. Jede Mitteilung = Kommunikation über das Erleben ist eine
Darstellung (Repräsentation) in einem Medium (Wort, Bild, Schrift) und damit immer
schon eine Abstraktion. Ein berühmtes Beispiel von Gilbert Ryle[1] ist der Stadtplan.
Auch ein geübter Kartenleser gewinnt nicht die gleiche Sicherheit der Orientierung
wie der Einwohner, der die Straßen kennt. Das gilt auch für andere Darstellungen.
Die Aussage eines Zeugen ist eine Abstraktion von dem, was der Zeuge erlebt hat.
Das Protokoll der Zeugenaussage ist noch einmal eine Abstraktion der Abstraktion.
Allerdings gibt es unterschiedliche Grade der Abstraktion von Darstellungen. Bilder
wirken konkreter als Texte, bleiben aber trotzdem abstrakt im Verhältnis zu dem,
was sie zeigen. Das gilt selbst für die multimediale Kommunikation, wie sie in
Corona-Zeiten üblich geworden ist. Die Videokonferenz kann die
Präsenzveranstaltung nicht wirklich ersetzen.

Oft wird konkret mit anschaulich gleichgesetzt. Das ist jedoch zu einfach. Die als
Justitia allegorisch dargestellte Idee der Gerechtigkeit mag anschaulich sein, der
Gedanke bleibt dennoch abstrakt. Allegorien und Metaphern sind nur
pseudokonkret, denn sie erwecken den Anschein des unmittelbar sinnlich
Wahrnehmbaren.

Der Vergleich von Bildern und Sprache zeigt den Weg zu den Begriffen. Der Weg
führt über die Dimension intensional – extensional. Realistische Bilder ohne Kontext
sind wie Namen, das heißt, sie identifizieren Gegenstände und haben damit
extensionale Bedeutung. Solche isolierten Bilder können nur bezeichnen und
aufzählen. Sprache dagegen kann von den konkreten Gegenständen absehen,
indem sie intensional das Gemeinte repräsentiert. Aus der Zugspitze, dem
Matterhorn und dem Montblanc werden Berge. Aus Peter, Emil, Gerda und Kathrin
werden Menschen. Sprache ist abstrakt in dem Sinne, dass sie viele mögliche
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bildliche Darstellungen zulässt. Realistische Bilder bleiben (relativ) konkret. Ein Bild
kann nicht »die Berge« oder »die Menschen« zeigen – wiewohl Künstler das immer
wieder versuchen – , sondern nur bestimmte Berge oder Menschen. Worte fassen
zusammen, was Bilder trennen.

»All that words can deal with are similarities (not differences).«[2]

Abstraktion führt zur Begriffsbildung, Begriffsbildung setzt Abstraktion voraus, denn
Begriffe sind Namen für eine Klasse von Gegenständen. Sie werden gebildet, um
einzelne Objekte einer Klasse = Gattung zuzuordnen oder als Element der Klasse
wiederzuerkennen. Damit kehren unter dem Aspekt der Abstraktion alle
Gesichtspunkte wieder, die mit den Begriffen verbunden sind. Auch wenn alle
Begriffe insofern abstrakt sind, als sie vom Einzelfall absehen, so sind sie doch
darauf angelegt, bekannte und unbekannte Einzelfälle wiederzuerkennen.

Begriffe werden gewöhnlich durch Worte repräsentiert. Nackte Symbole, wie sie in
der formalen Logik üblich sind, können sowohl (als Namen) für konkrete
Gegenstände als auch für Begriffe stehen.

Wiewohl Begriffe insofern abstrakt sind, als sie nicht Individuuen benennen, sondern
eine Klasse von Gegenständen, gibt es doch auch insoweit unterschiedliche Grade
der Abstraktion. Begriffe, die, wenn auch verallgemeinernd, Sinneswahrnehmungen
oder wahrnehmbare Objekte bezeichnen, bleiben anschaulich, ganz gleich ob von
Autos oder von Wolken die Rede ist. Eine höhere Stufe wird erreicht, wenn die
Sprache Relationen zwischen anschaulichen Gegenständen benennt und damit
Begriffe schafft, die nicht mehr auf Anschauliches verweisen. Das beginnt mit so
einfachen Begriffen wie Verwandtschaft, Besitz oder Eigentum und endet noch nicht
mit Forderung, Schaden oder Erfüllung. Eine weitere Steigerung der Abstraktion
besteht darin, abstrakte Relationen zwischen verschiedenen Abstracta zu benennen
(z. B. »eine strukturelle Kopplung zwischen dem Rechtssystem und dem politischen
System«).

Schlichtes Denken ist konkret. Es verbindet Eigenschaften mit einem Gegenstand,
redet also nicht von Größe an sich, sondern von großen Bäumen oder Bergen, nicht
von Klugheit schlechthin, sondern von klugen Füchsen oder Menschen, nicht von
der Güte als solcher, sondern von der Güte einer Mutter oder der Güte Gottes.
Früher war man deshalb der Ansicht, Abstraktion vollziehe sich als
Verselbständigung von Eigenschaften anschaulicher Gegenstände. Als Beispiel galt
etwa die Abstraktion des Weißen als Eigenschaft aller weißen Gegenstände, vor
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allem aber die Abstraktion von Zahlen von den gezählten Objekten. Bei der üblichen
intensionalen Definition war genus proximum dann der »Gegenstand«, differentia
specifica die Eigenschaft, der Schimmel also ein weißes Pferd. Aber was wir
Gegenstand nennen und was uns als Eigenschaft erscheint, ist ein bloßes Konstrukt
unseres Kognitionssystems. Diese Sichtweise düfte auf einem ontologischen
Vorurteil beruhen, denn es gibt keinen Grund für die Annahme, dass ein Pferd
wesentlicher sei als eine Farbe oder, abstrakt formuliert, die Eigenschaft
wesentlicher als der Gegenstand. Aber es bleibt dabei, das sie Verselbständiung von
Eigenschaften eine Abstraktion bedeutet.

Diese Form der Abstraktion äußert sich sprachlich durch Substantivierung. An die
Stelle von Prädikaten, die bis dahin stets mit konkreten Objekten
zusammengedacht wurden, treten Substantive, die anscheinend keine Ergänzung
mehr durch einen Objektbereich nötig haben. Noch Aristoteles behandelte die
Gerechtigkeit als eine Tugend, d.h. als eine Eigenschaft konkreter Menschen. Das
war jedoch ein Rückfall in der Entwicklung zum abstrakten Denken, die in der
griechischen Philosophie längst stattgefunden hatte. Erst Abstraktion und die mit ihr
verbundene Substantivierung machten Platons Ideenlehre möglich, in der die von
aller Substanz befreite Idee des Guten den höchsten Platz einnimmt.

Die Abstraktionen der Philosophen (und Juristen) haben sich im europäischen
Kulturkreis weit bis in die Alltagssprache hinein ausgebreitet. Wie selbstverständlich
reden wir von Sein oder Nichtsein, Wesen und Struktur, Idee und Realität und nicht
zuletzt auch vom Recht. Die Reihe solcher Substantivierungen ist unerschöpflich. Es
ist schwer, sich vorzustellen, wie wir ohne sie reden und denken würden. Aber es ist
sicher, dass die abstrahierende Substantivierung in viele künstliche Probleme führt.
Vielleicht zählt dazu auch der Kampf der Werte im Wertehimmel. Oft ist es hilfreich,
den Prozess des Weglassens von konkreten Details umzukehren, wenn sich die
Probleme anders nicht lösen lassen. Wenn Meinungsfreiheit und
Persönlichkeitsrechte im Streit liegen, so kann man beides gar nicht direkt
gegeneinander abwägen, sondern muss im Prozess der Abstraktion eine oder
mehrere Stufen zurückgehen, um vielleicht Literatur gegen Jugendschutz oder noch
konkreter das Werk eines bestimmten Autors gegen die Persönlichkeit des darin
verunglimpften Helden ins Auge zu fassen.

Das Recht hat sich mit Hilfe der Sprache seine eigenen Abstraktionen geschaffen.
Der wichtigste Abstraktionsmodus des Rechts ist die Formulierung allgemeiner
Regeln, die nur wenige Kriterien für relevant erklären und von den vielen
Besonderheiten, die jeder konkrete Fall mit sich bringt, absehen. Damit wären wir
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wieder bei dem allgemeinen Gesetz als Rechtsform.

Die Abstraktion wird immer wieder als Krankheit des Rechts angesprochen. Sie
bildet aber ein allgemeineres Problem. In den Geistes- und Sozialwissenschaften
besteht eine Tendenz, allgemeinere Theorien zugunsten immer weiter gehender
Differenzierungen (Nuancen) zurückzuweisen. So werden immer detailliertere
empirische Beschreibungen verlangt und sie werden von einem nicht
endenwollenden Ausbau der Begriffssysteme begleitet, die immer weitere
Sachverhalte abdecken sollen.[3] Juristen fühlen sich an die Forderung nach der
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls erinnert. Es bedarf eines langen
Trainings, um die in ihrer Konkretheit unendlich differenzierte Wirklichkeit in
wissenschaftlichen Texten zu repräsentieren, das heißt, sie in (abstrakte) Theorie zu
bringen. Theorie arbeitet notwendig mit Verallgemeinerungen, die immer zugleich
eine Abstraktion darstellen. Es bedarf des Selbstbewusstseins erfahrener Juristen,
um dem differenzierten Theoriemosaik der philosophisch und sozialwissenschaftlich
inspirierten Rechtstheorie einigen Gewinn abzuringen.

[1] Abstractions, Dialogue (Canadian Philosophical Review) 1, 1962, 5-16.

[2] William M. Ivins, Jr., Prints and Visual Communication, 8. Aufl. 1992, S. 139.

[3] Kieran Healy, Fuck Nuance, Sociological Theory 35, 2017, 118-127.
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